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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

ganz Deutschland zieht und 17 Millio-
nen Menschen von der freien Welt
gewaltsam abschniirt, veréffentlichen
wir hier eine genaue Skizze dieser
raffiniert angelegten Menschenfalle,
der sich zudem eine 5 km breite Sperr-
zone anschlieBt. Der Leser ist dann
auch in der Lage, zu beurteilen, wie
groB die Verschwendung von Volks-
vermdgen ist, das zum Bau und zum
Unterhalt einer solchen Sperre aufge-
wendet werden muBl und wieviel wert-
volles Kulturland ungenutzt bleibt.

Der Berichterstatter nahm einige Tage
spéter in Wien an den Feierlichkeiten
zum 20. Jahrestag der Zweiten Repu-
blik Oesterreich teil, welche den Auf-
takt zum 10. Jahrestag der Unterzeich-
nung des Staatsvertrages bildeten, der
unserem Nachbarland im Osten nach
leidvollen Zeiten der Besetzung 1955
die volle Souveranitat zuriickgab. Den
Hohepunkt der Feierlichkeiten bildete
am 27. April die seither gréBte Parade
des Bundesheeres, das mit 6000 Mann,
568 Fahrzeugen und Panzern und 80
Flugzeugen iiber den Ring vor dem
Parlament zog und mit allen Waffen-
gattungen ein eindriickliches Bild der
Wehranstrengungen der letzten zehn
Jahre vermittelte. Der «Schweizer Sol-
dat» wird im Herbst in einer Sonder-
nummer zum 10jahrigen Bestehen des
Osterreichischen Bundesheeres iiber

Vorbeimarsch der Grenzschutzkompagnie
Leonfelden des 6sterreichischen Bundes-
heeres anldBlich der groBen Parade in
Wien.

480

die Probleme, iiber den Aufbau und
die Zukunft der Landesverteidigung
unseres Nachbarn orientieren. Mit
einem Bild, das eine der acht Grenz-
schutz-Kompanien des Bundesheeres
zeigt, die eigens fiir diesen Vorbei-
marsch aus dem Zivilleben aufgeboten
wurden, moéchten wir heute lediglich
auf die Anstrengungen hinweisen, die
im Rahmen der &sterreichischen Lan-
desverteidigung auf dem Gebiete des
Grenzschutzes und der territorialen
Verteidigung mit Erfolg unternommen
werden. Nach Schweizer Vorbild wer-
den die jungen Soldaten nach Ablei-
stung ihres neunmonatigen Prédsenz-
dienstes in die iiber 50 bereits beste-
henden Grenzschutzkompanien einge-
teilt, um, ihre Ausriistung (ohne Waf-
fen) zu Hause aufbewahrend, jederzeit
einriicken zu kénnen und die Mobil-
machung des Bundesheeres zu si-
chern. Ergédnzungskurse und Wochen-
endibungen dienen insbesondere der
weiteren Ausbildung, der Festigung
des Alarmapparates und der Verbun-
denheit mit Grenzraum und Bevélke-
rung. Diese Truppe machte in Haltung,
Kleidung und Ausriistung auf die rund
120000 Zuschauer, die bei strémenden
Regen die Defilierstrecke sdumten,
einen ganz ausgezeichneten Eindruck.
Wenn wir heute die Aufbauarbeit der
Zweiten Republik in den verflossenen
20 Jahren wiirdigen und mit Genug-
tuung den unter schweren politischen
Kampfen erreichten Stand der Oster-
reichischen Landesverteidigung be-
trachten, wollen wir auch daran den-
ken, daB unser Nachbarland wahrend
Jahrenvom gleichen Schicksal bedroht
war wie das heute geteilte Deutsch-
land. Mehrmals war man nahe daran,
daB es auch zwischen den von den
Russen und den Alliierten besetzten
Teilen Oesterreichs zu einer Spaltung
gekommen wire, konnten sich doch
die Sowjets nur schwer mit den ein-
deutigen Ergebnissen der ersten freien
Wabhlen abfinden, welche die Kommu-
nistische Partei,die noch kréftig in der
ersten Bundesregierung vertreten war,

zu einer verschwindenden Minderheit
degradierte. Es hat auch nicht an Ma-
chenschaften dieser Partei gefehlt,
welche systematisch die &sterreichi-
schen Polizeikrdfte mit sanftem Druck
der Sowjets unterwandern wollten, um
dann nach Prager Muster eines Tages
die Macht an sich zu reien. Es ist das
mit ein Verdienst senkrechter und mu-
tiger Politiker der beiden tragenden
Parteien, OeVP und SPOe, die immer
wieder diese Entwicklung erkannten,
vor ihr warnten und entscheidend
durchgriffen. Im russisch besetzten
Teil Oesterreichs hat die Bevélkerung
in dieser schweren Nachkriegszeit das
System der «Befreier» und ihrer
Schitzlinge der KPOe griindlich ken-
nengelernt, um auch die Oesterreicher
in den andern Bundeslédndern davor zu
warnen. Beachtung verdienen in die-
sem Zusammenhang die Ausfithrungen
in einem Leitartikel des Wiener «Mor-
gen-ExpreB» vom 27. April dieses Jah-
res, wo in der Bilanz der zwanzig Jahre
unter anderem folgendes zu lesen ist:
«Aufgabe der verantwortlichen Politi-
ker ist es demnach (noch immer), ohne
Vorbehalt dafiir zu sorgen, daB die
Neutralitdt nicht zum faulen Neutralis-
mus abgleitet, und daB die geistige
Abwehr des Volkes nicht etwa aufge-
weicht wird durch eine Differenzierung
zwischen einem liberalisierten’ Kom-
munismus und dem Stalinismus. Kom-
munismus bleibt, was er ist: Politische
Kriminalitat.»

Es ist zu hoffen, daB in Oesterreich
heute Volk und Behérden die Gefah-
ren dieser Zeit erkennen, die berech-
tigten und verdienten Feiern zum An-
laB nehmen, aus ihnen die Kraft und
die Erkenntnis zu schépfen,um in loya-
ler Zusammenarbeit der groBen demo-
kratischen Parteien dem Land auf al-
len Lebensgebieten zu dienen, das
Ansehen, die Kraft und den Schutz
Oesterreichs zu mehren und zu festi-
Tolk

gen.

Militarische Grundbegriffe

Das militarische Geheimnis

Das militarische Geheimnis gehort zu je-
nen Grundlagen der Tétigkeit in jeder Ar-
mee, liber deren Notwendigkeit Einigkeit
und Uber deren Tragweite rein gefiihlsma-
Bige Klarheit besteht, fiir den es jedoch
gar nicht so einfach ist, eine abschlieBen-
de Begriffsumschreibung zu geben. Wenn
sich auch unser Militarstrafgesetz (MStG)
sehr eingehend mit dem Tatbestand der
militarischen Geheimnisverletzung befas-
sen muB, unterlaBt es doch das Gesetz,
hierfir eine vollstindige Legaldefinition
zu geben. Art. 86 des MStG — derselbe
Wortlaut befindet sich auch in Art. 106 —
spricht ganz allgemein vom Ausspéhen
und der Preisgabe an Dritte von «Tat-
sachen, Vorkehren, Verfahren oder Ge-
genstdanden, die mit Riicksicht auf die
Landesverteidigung geheim gehalten wer-
den». Welches jedoch im einzelnen diese
«Tatsachen, Vorkehren, Verfahren oder
Gegenstinde» sind, von denen im Inter-
esse der Landesverteidigung das Geheim-
nis gewahrt werden muB, kann das Gesetz
nicht sagen; es muB dies den Bestimmun-



gen in den Sondervorschriften tiberlassen.
Hier tritt nun eine Verfligung des EMD
vom 8. September 1961 iiber die Behand-
lung militarischer Akten in die Liicke, die,
wenn auch nur bezogen auf Akten, eine
Liste der aus militdrischen Griinden ge-
heim zu haltenden Gegenstidnden wieder-
gibt. Diese Liste, die zwar nicht abschlie-
Bend ist, vermittelt doch einen recht ein-
driicklichen Ueberblick iiber den Wir-
kungsbereich des militarischen Geheim-
nisschutzes:

a) Operationsplédne, Einsatzbefehle sowie
damit zusammenhéngende taktische Glie-
derung und Standorte von Truppen;

b) Mobilmachungsvorbereitungen;

c) Deckungstruppen: Einsatz, Gliederung
und Standorte, Lagerung von Waffen, Mu-
nition und Material;

d) Befestigungsanlagen, deren Besatzung,
Bewaffnung und Ausriistung;

e) Permanente Sprengobjekte, Unbrauch-
barmachungen und vorbereitete Vermi-
nungen;

f) Weitere kriegswichtige Objekte, Vor-
rite und Lagerbestinde sowie deren
Standorte;

g) Gesamtprogramme der Wehrwirtschaft
und der Kriegsindustrie;

h) Entwicklungen von wichtigen Waffen
und Geréten, einschlieBlich der wissen-
schaftlichen Forschung und der Entwick-
lung neuer technischer Verfahren;

i) Verbindungen und Uebermittlung, wie
Netzplane, Teilnehmerlisten, Fernmelde-
anlagen und -gerite;

k) Chiffrierdienst, Tarnung der Uebermitt-
lung;

I) MaBnahmen und Ergebnisse des Nach-
richten- und Sicherheits- bzw. Abwehr-
dienstes;

m) Material, Modelle usw., die auf Grund
besonderer Vereinbarungen geheimzuhal-
ten sind.

Dieselbe Verfiigung des EMD vom 8. Sep-
tember 1961 hat fur die militdrischen Ak-
ten ein System der Klassifizierung einge-
fuhrt, indem sie einerseits klassifizierte,
und anderseits nicht klassifizierte Akten
unterscheidet. Wahrend die nichtklassifi-
zierten Akten als «gewdhnliche Akten»
keinem Schutz unterstehen, werden die
klassifizierten Akten je nach dem Grad
der Geheimhaltungspflicht in vier Katego-
rien eingeteilt:

a) streng geheim (top secret)

b) geheim (secret)

c) vertraulich (confidential

d) nur fur dienstlichen Gebrauch
(restricted)

Die Klassifizierung erfolgt durch die mili-
tarische Stelle, welche die Akten ausgibt.
Ueber die Bedeutung der einzelnen Kate-
gorien der Klassifizierung fihrt die Ver-
fligung des EMD aus:

Streng geheim sind Akten, die, wenn sie
in unberufene Hénde fallen, der Landes-
verteidigung als Gesamtes einen dauern-
den schweren Schaden zufiigen, der nicht
wiedergutzumachen ist. Streng geheime
Akten diirfen nur einem sehr beschrank-
tem Personenkreis zugdnglich gemacht
werden, fir den deren Kenntnis unerlaB-
lich ist.

Geheim sind Akten, deren Inhalt im Inter-
esse des Landes zu schiitzen ist, und die
nur Personen zugénglich sein diirfen, die
davon kraft ihrer amtlichen oder dienst-
lichen Stellung Kenntnis haben miissen.
Vertraulich sind Akten, die einen geringen
Grad der Sicherung und damit eine ein-
fachere Behandlung zulassen, namentlich
auch Akten, die mit Riicksicht auf ihren
persénlichen Inhalt nur jenen Personen
zugénglich sein diirfen, welche davon kraft

ihrer amtlichen oder dienstlichen Stellung
Kenntnis haben missen.

Nur fiir dienstlichen Gebrauch bestimmte
Akten weisen den geringsten Grad der
Sicherung auf. Akten werden in diese Ka-
tegorie eingereiht, wenn sie nicht fiir die
Oeffentlichkeit bestimmt sind, anderweitig
aber nicht sonderlich geschiitzt werden
mussen.

Durch diese Klassifizierung ist die frither
von der Gerichtspraxis vorgenommene
Unterteilung in «MuB-Geheimnisse» (ab-
solute Geheimnisse) und «Soll-Geheim-
nisse», die von Dritten ihrer Natur nach
leichter zu erforschen sind, liberholt wor-
den. Heute steht fest, daB grundsétzlich
alle klassifizierten Akten vor unbefugter
Kenntnisnahme geschiitzt werden miissen,
daB jedoch im Grad der Schutzwiirdigkeit
die angefiihrten Abstufungen bestehen.

Der Vollstéandigkeit halber sei festgestellt,
daB fiir eine besondere Gruppe militéri-
scher Einrichtungen, bei denen der Ge-
heimnisschutz besonders dringlich ist,
namlich fir militdrische Bauten und An-
lagen, eine besondere bundesrechtliche
Schutzgesetzgebung besteht.

K.

Blick tiber die Grenzen

Ein neues Sicherheits- und Rettungsgerat
fiir die amerikanischen Militarpiloten

Das Ueberlebenssystem ESCAPAC der
Douglas Aircraft Co. ist ein mit einer Ra-
kete angetriebener Schleudersitz, der dem
Piloten gestattet, in dringlichen Fillen so-
gar am Boden sicher aus einem Flugzeug
abzuspringen. Dieses neue System soll
zu den zuverldssigsten SicherheitsmaB-
nahmen zdhlen, welche fiir den amerikani-
schen Diisen-Trainer der Flotte — dem
Typ TA-4 E — vorgesehen sind. Ueberdies
wurde dieses neue ESCAPAC-Rettungs-
system zur Erprobung bei verschiedenen
amerikanischen und kanadischen Model-
len fiir senkrecht startende und landende
Forschungsflugzeuge geliefert. Die TA-
4 E — Militértrainer, die von der Douglas
Aircraft Division in Long Beach (Kalifor-
nien) gebaut werden, sind eine zweisitzige
Ausfiihrung des bekannten, mit ESCAPAC
ausgeriisteten Kampfbombers A-4 E «Sky-
hawk». Der TA-4E wird entweder von
Flugplatzen oder Flugzeugtrdgern aus
operieren und kann mit geringen Aende-
rungen auch fiir Kampfeinsatze verwendet
werden. Das erwédhnte System ESCAPAC
ist vollautomatisch und wiegt einschlieB-
lich Rakete, Fallschirm, Ueberlebensaus-
riistung und weiteren Aggregaten weniger
als 68 kg. AnlaBlich eines Versuches bei
Geschwindigkeit und Hdhe Null — das
heiBt von einem am Boden stehenden
Flugzeug aus — wurde eine 90 kg schwere
Puppe nahezu 160 m hoch abgeschossen.
An der héchsten Stelle der Flugbahn 6ff-
nete sich automatisch der Standardfall-
schirm von 84 m Durchmesser, und der
Pilot wurde heil zu Boden gebracht. Die-
ser Schleudersitz ist fiir den Gebrauch in
folgenden Militarflugzeugen kanadischen
und amerikanischen Ursprungs gewéhlt
worden: Type CANADIAN CL-84, BELL
X-22, LOCKHEED XV4A sowie fir
das Forschungsflugzeug LING-TEMCO-
VOUGHT fiir Senkrechtstart- und -lan-
dung.

Weiter wird dies Rettungssystem fiir das
Kampfflugzeug der US-Luftwaffe — der
Type F-111 (TFX) und des Typs CHAR-
GER der General Dynamics, welch letzte-
rer fiir die Bekdmpfung von Aufstindi-
schen vorgesehen ist, verwendet.

Automatische Bewegungsfolge:

Diese Zeichnung zeigt den Lesern unserer
Wehrzeitung den von Douglas konstruier-
ten, mit einer Rakete versehenen ESCA-
PAC-Schleudersitz, der dem Piloten er-
laubt, sich auch aus einem stillstehenden,
am Boden befindlichen Flugzeug zu ret-
ten. Zuerst wird das Kabinendach wegge-
schleudert und der Pilot mit dem Sitz aus-
geworfen. Dann ziindet der Raketenmotor,
wenn der Sitz das Cockpit verl&Bt, wobei
eine Kraft von iiber 900 kg/Sek. in weni-
ger als einer halben Sekunde erzeugt
wird. Luftkissen im Sitz werden nach dem
Ausbrennen der Rakete aufgeblasen und
beschleunigen die Trennung des Piloten
vom Sitz.
Ein Verzégerungsmechanismus entfaltet
den Fallschirm auf der héchsten Stelle
der Abwurfbahn (siehe Zeichnung) zwi-
schen 65 und 130 Metern, und der Fall-
schirm &ffnet sich in sicherer Héhe.
Heinr. Horber

F-5 — ein neuer USA-Ueberschalljager

Zu den besten jetzt einsatzfihigen neuen
Flugzeugen zdhlt der amerikanische
Ueberschalljager F-5. Das schlankgebaute
zweimotorige Fluggerat mit seiner Dienst-
gipfelhdhe von 15600 m und einer maxi-
malen Geschwindigkeit von 1440 km/h ist
selbst bei ungiinstigen Windverhéltnissen
18 Sekunden nach dem Start aus dem
Stand schon in der Luft. Innerhalb vier
Minuten steigt die Maschine auf 12000 m
und beschleunigt in kiirzester Zeit auf
Ueberschallgeschwindigkeit.

Neben der normalen Bordbewaffnung
(20-mm-Kanonen) kann die F-5 Raketen,
Fernlenkwaffen und Bomben zur Bekéamp-
fung von Bodenzielen mitfithren. Dadurch
ist sie nicht nur Kampfflugzeugen tber-
legen, die schneller sind als sie selbst,
sondern sie stellt auch ein wirksames
Waffensystem zur Unterstiitzung der
kampfenden Infanterie dar.

Der neue Ueberschalljager kann notfalls
von einem Sturzacker starten. Er benétigt
keine betonierte Rollbahn; Bremsfallschir-

Ueberschalljager vom Typ F-5 im Forma-
tionsflug. Dank ihrer guten Steigfahigkeit
ist der Hohenbereich um 12 000 m bereits
nach vier Minuten erreicht. An den Fliigel-
spitzen sind Fernlenkwaffen montiert.

481



	Militärische Grundbegriffe

